
dies. In dem Band »Lebenslänglich.
Texte von zu lebenslanger Haft Ver-
urteilten« sind nun Argumentatio-
nen und Erzählungen versammelt,
in denen Mörderinnen und Mörder
über ihre Straftat, den Prozeß und
die lebenslange Gefangenschaft be-
richten. Die Autoren setzen sich, so-
weit das vor einem Publikum mög-
lich ist, mit der Tat auseinander. Sie
nehmen Stellung dazu, was sie von
der Strafe »Lebenslänglich« halten.
Einige der Autoren (und eine Auto-
rin) haben bereits mehr als 15 Jahre
im Gefängnis zugebracht. Andere
werden im ersten oder zweiten Jahr-
zehnt des nächsten, des dritten
Jahrtausends ihre »Mindestver-
büßungszeit« hinter sich haben.

Wie nachvollziehbar sind diese
Zeitperspektiven, diese Zeit- und
Perspektivlosigkeit für Staatsanwäl-
te, die diese Strafe fordern? Für
Richterinnen und Richter, die dazu
verurteilen? Für Strafvollstrek-
kungskammern, Ministerialbeamte,
die den faktischen Vollzug bestim-
men? Für Gutachter, die die Daten
und Begründungen für Entschei-
dungen liefern? Die Texte der
Lebenslänglichen, die das Komitee
herausgegeben hat, werden wohl
nicht mehr »politischen Druck« zur
Abschaffung der lebenslangen Frei-
heitsstrafe erzeugen als die recht-
lichen und normativen Argumen-
tationen der Experten und der Be-
wegung das bisher vermochten.
Was können sie bewirken, was kön-
nen Kriminalpolitiker, Professionel-
le und Öffentlichkeit von Lebens-
länglichen »lernen«, wie das Wolf-
Dieter Narr in seinem Nachwort
formuliert. 

Wer sich schon lange den Zweifel
an dem Sinn von Freiheitsstrafen
erlaubt, der findet durch die Erfah-
rungen der Lebenslänglichen ein-
mal mehr bestätigt, was bekannt
ist: Die Gefängnisstrafe und insbe-
sondere die lebenslange verhindert
eher die Auseinandersetzung mit
todbringenden Konflikten als sie zu
ermöglichen, sie verhindert die
Übernahme von Verantwortlich-
keit. Eine Verrechtlichung der le-
benslangen Freiheitsstrafe mag es
auf dem Papier und in den Phanta-
sien geben. Lebenslängliche erfah-
ren sich jahrelang als Menschen
ohne Recht und ohne Rechtssicher-
heit. Die konkreten Erzählungen
über die »Praxis« zeigen, wie Voll-
zugspläne (nicht) erstellt werden.
Vollzugslockerungen werden ge-

währt oder auch nicht, Professio-
nelle verwechseln Gutachten und
Gefährlichkeitsprognosen, und die
bürokratisch geregelte Festsetzung
der Mindestverbüßungsdauer er-
mächtigt zur persönlichen Willkür.
Das ist nicht neu. Das Problem liegt
darin, daß es von allen, die zu Le-
benslänglich verurteilen, und von
jenen, die Lebenslängliche verwal-
ten, nicht gewußt wird. Sicher liegt
die Verständnisverweigerung in der
Struktur der Institution Strafe. Insti-
tutionen ändern sich nicht ohne
Akteure. Den Akteuren muß das
wohl immer wieder gesagt werden.
Schon in der Ausbildung, als eine
öffentliche »Rückmeldung« zu ihrer
Politik, als Teil von Fortbildung.
Mit den Texten bieten die Lebens-
länglichen und das Komitee für
Grundrechte und Demokratie eine
Art »Nachhilfeunterricht« an. Justiz
und Strafvollzug können das von
sich aus nutzen. Können. Allen, die
Erfahrungen von Lebenslänglichen
vermitteln wollen, stehen Texte zur
Verfügung, die zeigen, daß Gefäng-
nisstrafe kaum zu modernisieren
und nicht zu humanisieren ist.

Helga Cremer-Schäfer

Komitee für Grundrechte und
Demokratie (Hg.)
Lebenslänglich. 
Texte von zu lebenslanger Haft 
Verurteilten
Köln 1998, DM 10,– 

Geiter: Untersuchungshaft in
Nordrhein-Westfalen

Reduktion von
Untersuchungshaft durch
Sozialarbeit?

Die von Helmut Geiter vorgelegte
empirische Bestandsaufnahme zur
Untersuchungshaft in Nordrhein-
Westfalen widmet sich einem
äußerst streitbefangenen Problem-
feld. Gerade die Untersuchungshaft
stellt einen sehr sensiblen Bereich
der Strafrechtspflege dar. Die Kritik
an ihr ist fast so alt wie unsere Straf-
prozeßordnung selbst. Ansehnlich
ist daher auch die Zahl an Vorschlä-
gen zur Einschränkung der Untersu-
chungshaft, welche teils schon seit
Jahren in Gesetzesentwürfe gefaßt
worden sind. Es scheint jedoch, daß
eine Reform durch den Gesetzgeber
vergessen wurde. Auch sprechen die
derzeit hohen Prozentanteile von
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am Main
Nomos Verlagsgesellschaft,
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NEUE BÜCHER

Untersuchungshäftlingen an der
Gesamtbelegung des Vollzugs nicht
für eine Reform durch die Praxis.
Eine immer wieder erhobene Forde-
rung ist in diesem Zusammenhang,
eine Reduktion oder sogar Vermei-
dung von Untersuchungshaft durch
die verstärkte Einbeziehung der Ge-

richtshilfe als Haftentscheidungs-
beziehungsweise Haftvermeidungs-
hilfe (HEV/HVH) zu erreichen. Hier
knüpft die Untersuchung Geiters an.
Ziel der vom Justizministerium
Nordrhein-Westfalen geförderten
Untersuchung war die Beurteilung
der Chancen einer Haftvermeidung
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LETZTE SEITE

durch die Mitwirkung von Sozialar-
beitern der Erwachsenengerichtshil-
fe bei der Haftentscheidung.

Als Forschungsmethode nutzt er
eine umfangreiche Aktenanalyse,
zahlreiche standardisierte Inter-
views mit Staatsanwälten, Haftrich-
tern und Gerichtshelfern sowie
eine Bestandsaufnahme der bishe-
rigen Praxis der Haftentschei-
dungshilfe in den alten Bundeslän-
dern. Der Anhang des Forschungs-
berichts beinhaltet den bei der Un-
tersuchung verwandten Aktenana-
lysebogen und die Interwiewbögen
sowie zahlreiche ergänzende tabel-
larische Darstellungen.

Schon am Anfang der Untersu-
chung mußte Geiter feststellen, daß
die Gerichtshilfe in Nordrhein-
Westfalen bislang kaum mit der
Aufgabe als HEH/HVH befaßt war.
Der zunächst sehr praxisnah ge-
plante Forschungsansatz wurde in-
folgedessen schon in diesem frühen
Stadium aufgegeben. Die vermute-
ten »Hochburgen« der HEH/HVH,
auf deren Erfahrungen das For-
schungsvorhaben aufbauen sollte,
konnten nicht entdeckt werden.
Aus einer dazu durchgeführten Vor-
untersuchung ergab sich, daß die
Gerichtshilfe in Nordrhein-Westfa-
len insgesamt (ohne zeitliche Be-
grenzung) erst in neun Fällen als
Haftentscheidungshilfe tätig gewor-
den war. Im Jahre 1989 wurde sie le-
diglich in 28 Fällen, die einen Zu-
sammenhang mit Untersuchungs-
haft aufwiesen, um Mitwirkung ge-
beten, davon vor Anklageerhebung
noch seltener (sieben Fälle) als da-
nach (21 Fälle). Es verwundert da-
her nicht, daß die Hauptforschungs-
frage negativ beantwortet wurde.
Die dringend gebotene Reduktion
der Untersuchungshaft wird danach
derzeit in Nordrhein-Westfalen nur
in sehr geringem Maße durch die
verstärkte Mitwirkung der Gerichts-
hilfe erreicht. Dies beruht zu einem
großen Teil darauf, daß Staatsanwäl-
te und Haftrichter in Nordrhein-
Westfalen nicht bereit sind, die Ge-
richtshilfe mit den Aufgaben als
HEH/HVH zu betrauen.

Dieser entmutigenden Feststel-
lung fügt der Autor im Rahmen der

Interpretation der Untersuchungs-
ergebnisse einige Ansätze zur För-
derung der Einbeziehung der Ge-
richtshilfe in den Haftentschei-
dungsprozeß hinzu, welche kri-
tisch diskutiert werden. Darunter
fallen zum Beispiel die Intensivie-
rung werbender Tätigkeiten sowie
ein Initiativrecht der Gerichtshilfe,
Weisungen durch die Behördenlei-
ter der Staatsanwaltschaften oder
Verfügungen auf ministerieller
Ebene. Diese Maßnahmen bewertet
Geiter jedoch als wenig erfolgver-
sprechend und weist hier auf Er-
fahrungen anderer Bundesländer
hin. Auch bringt wohl eine gesetzli-
che Regelung bezüglich der Beauf-
tragung der Sozialarbeiter durch
die Justiz keine langanhaltenden
Innovationen auf diesem Gebiet.
Zunächst müßten Vorurteile auf
beiden Seiten abgebaut werden,
was nach Geiter durch eine gezielte
Information schon während der
Ausbildung von Juristen und Sozi-
alarbeitern und durch eine ständige
Fortbildung aller Beteiligten er-
reicht werden kann. Desweiteren
weist er zu Recht darauf hin, daß
schon der Name »Gerichtshilfe«
besagt, daß ihre Mitarbeiter der Ju-
stiz mit Hilfe zur Seite stehen sollen
und auch können und nicht ledig-
lich die Interessen des Tatverdächti-
gen vertreten.

Nach der Lektüre des Forschungs-
berichts bleibt die Hoffnung, daß
möglichst viele Juristen der Strafju-
stiz sowie die für Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen Verantwortli-
chen in den Ministerien auch
außerhalb der Landesgrenzen von
Nordrhein-Westfalen diese interes-
sante Untersuchung lesen. Viel-
leicht kommt es dann über zahlrei-
che Lippenbekenntnisse von Staats-
anwälten und Haftrichtern hinaus
tatsächlich zu einer erfolgreichen
Zusammenarbeit mit den Sozialar-
beitern der Gerichtshilfe.

Kathrin Möller

Helmut Geiter
Untersuchungshaft in 
Nordrhein-Westfalen
Duncker & Humblot Berlin, 1998
588 Seiten, DM 172,–
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